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Anhörung Umfahrung Mellingen; Stellungnahme Max Müsterli Wohlenschwil


Max Müsterli
5512 Wohlenschwil, 31. Mai 2010
Mustergasse 1
5512 Wohlenschwil
056 491 00 00
Departement Bau, Verkehr und Umwelt Kanton Aargau

Abteilung Tiefbau

Entfelderstrasse 22

5001 Aarau
NK 268 Umfahrung Mellingen; Anhörungsverfahren 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Einwohner der Gemeinde Wohlenschwil und somit als Direktbetroffener nehme ich die Gelegenheit wahr und erstatte zur eingangs erwähnten Anhörungsvorlage folgende

Stellungnahme 
I. Projekt 1 bzw. Abschnitt 1

Dieser Abschnitt umfasst die Neuanlage der Kantonsstrasse vom Kreisel Tanklager (K 268) bis zur Birrfeld​strasse (K 269) mit einem Reussübergang. Er entlastet den Altstadtkern Mellingen vom Durchfahrtsverkehr.

Fazit

· Dieses Vorhaben ist unumstritten und ist unabhängig vom Abschnitt 2. Wie in der Vorlage richtig erwähnt, erfüllt es seine Funktion, nämlich die Entlastung der Altstadt Mellingen, als Einzelprojekt. 

· Die Hauptzielsetzung, die Altstadt vom Durchfahrtsverkehr zu entlasten, verbunden mit einer deut​lichen Steigerung der Wohn- und Geschäftsqualität sowie eine Aufwertung des Lebensraumes in der Altstadt, lässt sich zusammen mit den geplanten, flankierenden Massnahmen voll und ganz er​reichen und zwar ohne Abschnitt 2.

· Mit einem geschickten Verkehrsleitsystem - als zusätzliche flankierende Massnahme - mit welchem die Verkehrsströme in Richtung Autobahn A1 (Mägenwil) vom Kreisel Birrfeldstrasse über das Birr​feld geleitet werden, liesse sich zudem der Innerortsabschnitt von Mellingen (K 269 Birrfeldstrasse) vom Durchfahrts​verkehr massiv entlasten. Damit wäre eine weitere Hauptzielsetzung für Mellingen erreicht und zwar ohne Abschnitt 2.

II. Projekt 2 bzw. Abschnitt 2

Dieser Abschnitt umfasst die Neuanlage von der Birrfeldstrasse (K 269) bis zur Lenzburgerstrasse (K 268). Er soll die Birrfeldstrasse und die Lenzburgerstrasse hauptsächlich vom Durchgangsverkehr durch den Innerorts​abschnitt von Mellingen entlasten.

1. Aufwand und Ertrag stehen in keinem vernünftigen Verhältnis

Wie bereits im Prüfbericht des Bundes zum Agglomerationsprogramm Aargau-Ost festgehalten, steht dieser im Sied​lungstrenngürtel gelegene Abschnitt 2 in einem ungenügenden Kosten-Nutzen-Verhältnis. 

Die Massnahme stellt einen massiven, unverhältnismässigen Landschaftseingriff dar, und ist in einer heute noch intakten und unbelasteten Landschaftskammer geplant. 

Das Naherholungsgebiet für die Bevölkerung der Gemeinden Mellingen und Wohlenschwil wie auch rund 
1,8 ha  landwirtschaftliche Fruchtfolgeflächen gehen verloren. 

Zudem ist das Grundwasser hier sehr oberflächennah, d.h. es liegt lediglich 0.7 bis 1.1. m unter Terrain. Be​stehende Lebensräume werden voneinander getrennt und zerstört, was sich mit den vorgesehenen Aufwer​tungsmassnahmen nicht ansatzweise kompensieren lässt. 

Wie bereits unter Projekt 1 bzw. Abschnitt 1 erwähnt, lassen sich mit einem Verkehrsleitsystem die Verkehrs​ströme in Richtung Autobahn A1 (Mägenwil) vom Kreisel Birrfeldstrasse über das Birrfeld leiten, womit sich der Innerortsabschnitt von Mellingen (K 269 Birrfeldstrasse) vom Durchfahrtsverkehr massiv entlasten lässt. Somit geht es im Abschnitt 2 lediglich noch um die Verkehrsströme von und nach Bremgarten.

Die Birrfeldstrasse (Innerortsbereich Mellingen) wird mit dem Abschnitt 2 zwar entlastet, dies aber auf Kosten der Lenzburgerstrasse (ebenfalls Innerortsbereich Mellingen), wo beidseits zahlreiche Wohnbauten angren​zen (weitere Wohnüberbauungen sind in diesem Bereich kurzfristig geplant). 

Abschnitt 2 steht in keinem nur annähend vernünftigen Verhältnis zum Ertrag, weil die Verkehrsströme von und nach Bremgarten damit einzig von der Achse „Birrfeldstrasse – Lindenkreisel - St. Antoni Knoten“ auf die Achse „Lenzburger​strasse – St. Antoni Knoten“, ebenfalls im Innerortsbereich von Mellingen gelegen, verla​gert werden, ohne dadurch das Problem einer Weiterfüh​rung der Verkehrsströme in Richtung Bremgarten grundsätzlich und nachhaltig gelöst zu haben.

Fazit

· Aufwand und Ertrag beim Abschnitt 2 stehen in keinem vernünftigen Verhältnis, weshalb auf diese in allen Belangen unverhältnismässige Massnahme bis auf weiteres zu verzichten ist.

2. Landschaftseinpassung; Lärmschutzwall Seite Büblikon und Wohlenschwil

Anlässlich der Info-Veranstaltung vom 4.3.2010 in Mellingen hat sich selbst Herr Paul Zürcher, alt Stadtammann Mellingen, an das im Jahre 2003 an die Gemeinde Wohlenschwil  abgegebene Versprechen erinnert und sich in dem Sinne geäussert, dass er eine Tieferlegung der Strasse, verbunden mit einem wirksamen Lärmschutz gegenüber der Gemeinde Wohlenschwil, im Sinne eines Lösungsvorschlages als angezeigt und im Gesamtrahmen auch als vertret​bar halte. Leider ist von all dem nichts übrig geblieben sondern das Ge​genteil ist nun der Fall.

Wegen ungünstiger Bodenverhältnisse und hoher Grundwasserstände soll hier nun die Umfahrung  ca. 1.00 m über Terrain liegen, d.h. auf einem Damm gebaut werden! Dies führt dazu, dass die Strasse von weit her ein​sehbar ist und das Landschaftsbild massiv beeinträchtigt wird. Hinzu kommen die Immissionseinwirkungen für die Bewohner von Wohlenschwil und Büblikon. Der auf der Westseite der NK 268  (Seite Büblikon) 1,25 m hohe Lärmschutzdamm, vom Kreisel Birrfeldstrasse bis an das Überführungsbauwerk Büblikerweg, ist sowohl in seiner Ausdehnung wie auch in seiner geplanten Höhe ungenügend und so keinesfalls akzeptabel. Was den Lärmschutz anbelangt, mögen evtl. die theoretischen Lärmgrenzwerte eingehalten sein, jedoch nicht die subjektiv wahrnehmbare, massive Lärmbelastung, welche von der Bevölkerung von Wohlenschwil und Büblikon hinzunehmen wäre. 

Fazit

· Das Vorhaben muss in diesem Bereich optimiert werden, d.h. mittels eines 2,0 m hohen, land​schaftlich eingepassten Lärmschutzwalles, der durchgehend vom Kreisel Birrfeldstrasse bis zum Kreisel Lenzburgerstrasse reicht (mit Integration des Franzosengrabens) und verbunden mit der ernsthaf​ten Prüfung einer Tieferlegung der Strasse.
3. Überführung Büblikerweg

Wenig  Einfühlungsvermögen für die sensible Landschaft zeigt das Projekt bei der geplanten, landschaftsver​schan​delnden Überführung Büblikerweg. Aus welchen Gründen diese Massnahme im Umweltverträglich​keitsbericht der Voruntersuchung nicht  in Frage gestellt wird, ist weder nachvollziehbar noch verständlich.

Bei dem nun geplanten Brückengebilde handelt sich um ein teures, von weit her als markant wahrnehmbares, massi​ves und auch überdimensio​niertes Bauwerk. Dieses mitten in der Moosebene geplante, rund 166 m lange Rampen​gebilde mit rund 6 m hoher Brücke (ohne Geländer) und einer Brückenplatte mit einer Breite von 6,17 m wirkt völlig deplaziert und ist mit aller Entschiedenheit zur Überarbeitung an  die Absender zu re​tournieren.

Fazit

· Alternativ sei eine landschaftsverträgliche, zweckorientierte, schlanke, rollstuhlgängige Unterfüh​rung (falls bautech​nisch nicht anders möglich, eine schlank gehaltene Überführungskonstruk​tion) für Fussgänger und Velofahrer (Veloweg Schüler) vorzusehen. Für den landwirtschaftlichen Güter​verkehr sei eine andere Lösung zu prüfen (z.B. Parallelführung neuer Güterweg vom Bübli​kerweg bis Kreisel Birrfeldstrasse).

4. Verkehrssituation Knoten St. Antoni

Im Betriebszustand nach Realisierung des 2. Abschnitts soll der Verkehr an der bestehenden Lichtsignalan​lage St. Antoni durch Optimierung und Vorsortierung mit Grünzeiten aktiv gesteuert werden.

Diese Verkehrslenkung scheint wenig ausgereift und durchdacht. Sie dürfte in der Realität so nicht funktionie​ren. Das Ergebnis wären Rückstaus auf der Lenzburgerstrasse, zumal an dieser Verkehrsachse in Bälde ei​nige Grossprojekte (u.a. Wohnüberbauungen und Migros) realisiert werden sollen, dies mit zusätzlichem Ver​kehrsaufkommen. Diese Rückstaus hätten zur Folge, dass die Verkehrsströme ab neuem Kreisel Lenz​burg​erstrasse von und in Richtung Bremgarten durch die Dörfer Wohlenschwil und Tägerig zirkulieren. Dies dürf​ten die in Tägerig und Wohlenschwil geplanten Tempo 30-Zonen wohl kaum verhindern können.

Fazit

· Das Verkehrsregime beim Knoten St. Antoni sei mit oder ohne Abschnitt 2 zu überprüfen und zu optimieren, dies mit Realisierung eines Kreisels. 

· Zur Verhinderung von zusätzlichem Durchfahrtsverkehr durch die Dör​fer Tägerig und Wohlen​schwil, bedingt durch absehbare Rückstaus auf der Lenzburgerstrasse, sind flankierende Mass​nahmen vorzusehen und aufzuzeigen.

Anträge
1. Für den Bau des Abschnitts 1 der Umfahrung Mellingen NK 268 sei ein Gross​kredit von 
Fr. 19'878'000.00 zu bewilligen, womit die Altstadt Mellingen vom Durch​fahrtsverkehr entlastet wer​den kann.

2. Wegen denkbar schlechtem Kosten-/Nutzenverhältnis und massivem, unverhält​nismässigem Landschaftseingriff, sei auf die Kreditbewilligung von Fr. 9'458'000.00 für den Abschnitt 2 zu ver​zichten.

3. Die Notwendigkeit für die Realisierung von Abschnitt 2 sei – sofern überhaupt – erst nach Inbe​triebnahme des Abschnitts 1 u.a. aufgrund der Verkehrsentwick​lung zu überprüfen.

4. Sofern Widererwarten eine Kreditbewilligung für Abschnitt 2 erfolgen sollte, seien mit dieser Kreditbewilligung - im Hinblick auf das auszu​arbeitende Bau​projekt Abschnitt 2 - folgende bin​dende Auflagen zu verknüpfen:

4.1 Vom Kreisel Birrfeldstrasse  bis zum Kreisel Lenzburgerstrasse sei auf der Westseite der Umfahrung ein durchgehend 2,0 m hoher, landschaftlich ein​gepasster Lärmschutzwall, mit ernsthafter Prüfung einer Tieferlegung der Strasse und mit Integration des Franzosengrabens, vorzu​sehen.

4.2 Die geplante Überführung beim Büblikerweg sei zu überarbeiten und neu eine land​schaftsverträgliche, zweckorientierte und schlank gehaltene Unter​führung für den Lang​samverkehr, sowie eine alternative Lösung für den landwirtschaftlichen Güterverkehr, vorzusehen.
4.3 Die Verkehrssituation beim Knoten St. Antoni sei mit oder ohne Abschnitt 2 zu überprü​fen und zu opti​mieren, dies z.B. mit Realisierung eines Kreisels sowie dem Aufzeigen von flankierenden Massnahmen zur Verhinderung von Schleich- bzw. Aus​weichverkehr durch die Dörfer Wohlenschwil und Tägerig.
Optioneller Hinweis
Sofern gewünscht, würde ich mich gerne zur Verfügung stellen,, im Sinne einer landschafts- und menschenverträglichen Lösung -  im Interesse der beiden Gemeinden Mellingen und Wohlenschwil -  in einer paritätisch zusammengesetzten Arbeitsgruppe konstruktiv mitzuarbeiten um alternative, optimierte Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
Für die Berücksichtigung meiner Anliegen bzw. der gestellten Anträge danke ich Ihnen auch namens meiner Familie, insbesondere meiner Kinder als Folgegeneration, herzlich. 

Freundliche Grüsse

Max Müsterli
